
 

 

 
April 2012 

 

Kostenreglement TEAM-WERK Platzierungen     

 
Für die Dauer des Aufenthaltes eines Klienten beim TEAM-WERK leistet die einweisende Stelle 
gemäss den nachfolgenden Bestimmungen Kostengutsprache. 
 

Platzierungskosten 
 
Krisenintervention, Notfallplatzierung, Kurz-Timeout, Prozessorientiertes Time-out, 
Überbrückung, Langzeitplatzierung 
Fr. 240.00 / Tag  

Fr. 355.00 / Tag inklusive interner Schule 
 
Ferienplatzierung  
Fr. 175.00 / Tag 
 
Platzierung im begleiteten Wohnen  
Fr. 190.00 / Tag 
 
Beobachtungsaufenthalt (BEO)  
Fr. 360.00 / Tag (ab dem 5. Monat Fr. 240.00 / Tag) 

Fr. 425.00 / Tag inklusive interner Schule (ab dem 5. Monat Fr. 355.00 / Tag) 
 
Platzierung in professioneller Pflegefamilie  
Fr. 260.00 / Tag  

Fr. 375.00 / inklusive interner Schule 
 
Platzierungen von Geschwistern 
Fr. 240.00 / Tag (1. Kind), Fr. 175.00 (jedes weitere Geschwister) 
 
Aufenthalte von weniger als 7 Tagen Fr. 1’400.00 pauschal 

 
Vorgespräche, Indikationsgespräche und Aufnahmegespräche in den Räumlichkeiten von  
TEAM-WERK in Olten sind kostenfrei. 
 
Finden die Gespräche auf Wunsch der anfragenden Stelle nicht in Olten statt und reisen die 
TEAM-WERK Fachpersonen an, so wird der zusätzliche Aufwand (Zeit- und Fahrtkosten) mit 
Fr. 1.50 pro Kilometer in Rechnung gestellt (gemäss Google-Map Distanzberechnung), sofern 
es in der Folge nicht zu einer Platzierung kommt. 
 
Nicht zu Stande gekommene Aufnahmen  
 

Nicht zu Stande gekommene Aufnahmen, welche nicht innert 3 Stunden vor dem 
Aufnahmetermin abgesagt werden, werden entweder mit Fr. 300.00 oder bei späterer 
Aufnahme mit einem zusätzlichen Aufenthaltstag verrechnet. 
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Reduktion bei Abwesenheit 
 
Wochenendurlaub: keine Reduktion 

 
Schnupper- und Ferienabwesenheit: Reduktion von Fr. 55.-/Tag 
 
ausser bei: Lehrlingen, welchen der Lohn von TEAM-WERK bezahlt wird, 
  Jugendlichen im Begleiteten Wohnen, 
  Jugendlichen, welchen TEAM-WERK die Ferien finanziert. 
 
Entweichungen:  Reduktion von Fr. 55.-/Tag, ab dem 4. Tag nach Eintreten des  
    Ereignisses 
 
Rechnungsstellung 

 
Die Rechnungsstellung erfolgt monatlich oder nach Austritt mit einer Zahlungsfrist von  
30 Tagen netto. Bei Bezahlung innert 15 Tagen gewährt TEAM-WERK 2.5 % Skonto. Für 
unzulässige Skonto Abzüge (Eingang nach 20 Tagen) wird eine Bearbeitungsgebühr von 
Fr. 50.00 erhoben und der Skontoabzug wird in Rechnung gestellt. 
 
Kündigungsfrist 
 
Die Kündigungsfrist beträgt seitens des Einweisers sieben Tage. 
 
 

Nebenkosten 
 

Nicht inbegriffen in den Pauschalansätzen für Platzierungen sind: 
 

- Rückführungen z.B. nach Entweichungen und begleitete Transporte  
- Arzt-, Therapie- und Zahnarztkosten, Medikamente 
- Krankenkasse, sonstige Versicherungen 
- Ferienkosten 
- Auslagen im Zusammenhang mit Aus- und Weiterbildungen 
- Grundausrüstung für den Bauernhof (siehe unten) 
- Steuern 

 
Rückführungskosten und begleitete Transporte  

 
Begleitete Transporte z.B. für Therapiebesuche, Einvernahmen, Vorstellungsgespräche, 
Rückführungen nach Entweichungen, etc. werden mit  
Fr.0.70/km  und Fr. 65.00/Std (6.00 – 19.00 Uhr) 
    Fr. 85.00/Std (19.00 – 22.00 Uhr) 
    Fr. 120.0/Std (22.00 – 6.00 Uhr) 
ab Stadt Zug in Rechnung gestellt.  
(Die Aufnahme-, die Austrittsfahrt und Fahrten zu Sitzungen mit Anwesenheit der TEAM-WERK 
Fachperson sind in der Tagespauschale enthalten).  
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Kleider  
 

Kleinere Kleideranschaffungen werden durch TEAM-WERK nach Bedarf getätigt. Grössere 
Kleideranschaffungen oder andere Anschaffungen werden nicht von TEAM-WERK 
finanziert. 
 
Für Klienten, welche auf einem Bauernhof platziert werden und die beim Eintritt nicht 
landwirtschaftsgerecht ausgerüstet sind, besorgen wir die nötige Ausrüstung und stellen 
diese zusätzlich in Rechnung. Es handelt sich erfahrungsgemäss um einen Betrag 
zwischen Fr. 200.00 bis Fr. 400.00. 
 
Urinproben 

 
TEAM-WERK übernimmt die Kosten für sporadische Urinproben. Die Kosten für 
regelmässige Urinproben werden nicht von TEAM-WERK übernommen. 
 
Schulunterricht, Ausbildung, externe Angebote 

 
Für Auslagen im Zusammenhang mit kostenpflichtigen Angeboten von Dritten (Therapie, 
Musikunterricht, Privatschule, Nachhilfeunterricht, etc.) ersuchen wir separat um 
Kostengutsprache. 
 
Für Auslagen im Zusammenhang mit der Ausbildung (Reisekosten, Schulmaterial, 
Berufskleidung, persönliche Arbeitsmaterialien wie Handwerkszeug usw.) ersuchen wir 
separat um Kostengutsprache. 
 
Versicherungen / Krankenkasse 
 
Die Klienten sind durch TEAM-WERK nicht gegen Krankheit, Unfall und Haftpflicht 
versichert. Die TEAM-WERK Haftpflichtversicherung beschränkt sich auf Schäden, welche 
sich auf den Bauernhöfen unserer Partnerfamilien ereignen. Durch den Klienten 
verursachte Schäden werden primär der Haftpflichtversicherung des Klienten und sekundär 
der Haftpflichtversicherung von TEAM-WERK vorgelegt. Für Schäden welche nicht von der 
Haftpflichtversicherung übernommen werden haftet der Klient. 
 
Änderungen im Kostenreglement 

 
Änderungen des Kostenreglements werden drei Monate im Voraus angekündigt. 
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KOSTENGUTSPRACHE TEAM-WERK Platzierung 
  

Die Kostengutsprache erteilt: 

...................................................................................................................................... 
 
......................................................................................................................................  
 
...................................................................................................................................... 
 
Die Rechnungsadresse lautet: 
 
...................................................................................................................................... 
 
...................................................................................................................................... 
 
Die Kostengutsprache gilt für den Aufenthalt von 

 

Klient/Klientin:.................................................. Geb.-Datum:................................... 

 
Die Platzierungskosten betragen Fr. …..……… / Tag  
 
Nebenkosten 

Die nach Aufwand verrechneten monatlichen Nebenkosten betragen maximal: 
Fr. 120.00 für Urinproben 
Fr. 0.70 / km und Fr. 65-120.00 / Std. 
für Rückführungskosten bei Entweichungen und bei begleiteten Transporten 
 
Die Überweisung des Taggeldes muss an TEAM-WERK erfolgen. Alle administrativen Belange 
zwischen der einweisenden Stelle und der Pflegefamilie werden durch TEAM-WERK geregelt. 
 
Die Kostengutsprache gilt für die Dauer der Unterbringung der Klientin/des Klienten  

 
vom  ................................................   bis  ................................................    
 
Im Übrigen gelten die Bestimmungen des Kostenreglements TEAM-WERK vom  
April 2012.  
 
 
Ort und Datum: ............................................................................................................. 
 
Unterschrift: ............................................................................................................. 
 


